
 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Böhler Einbauteile GmbH                                

Stand: Juni 2018 
 
I. Geltungsbereich/Allgemeine Bestimmungen 
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: 
Kunde). 

2. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder 
verwandter Art handelt. 

3. Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden werden hiermit widersprochen.  
4. Die zu Angeboten und Kostenvoranschlägen gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich Böhler sämtliche Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne vorherige Zustimmung von Böhler nicht 
zugängig gemacht werden. Diese Unterlagen sind auf unser Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben, soweit es nicht zu einem Vertrag kommt. 

II. Angebot und Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. 
2. Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu 

qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer 
schriftlichen Bestätigung oder durch Ausführung der vertraglichen Leistung innerhalb 
der gleichen Frist annehmen. 

3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

4. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung von Böhler.  

III. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zzgl. Fracht und der jeweils 

geltenden Umsatzsteuer. 
2. Die für den Transport/Versand übliche Verpackung berechnen wir zu Selbstkosten, 

soweit mit dem Kunden nicht etwas anderes vereinbart ist. 
3. Unsere Rechnungen sind Mangels besonderer Vereinbarung sofort und ohne Abzug zur 

Zahlung fällig. 
4. Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns 

anerkannten und rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit Forderungen, die im 
Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer Forderung stehen, aufrechnen. Der Kunde ist zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

5. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. 
6. Böhler behält sich vor, Forderungen gegen den Kunden zu übertragen oder weiter zu 

veräußern, insbesondere zum Zwecke des Factorings und des Inkassos.  
7. Stellt der Kunde seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Kunde mit der 
Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in Verzug, so wird die Gesamtforderung von 
Böhler sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden. Böhler ist in diesem Fall berechtigt, 
ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

IV. Lieferzeit 
1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 

sämtlicher vom Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und 
Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Die 
Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk 
verlassen hat, oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

2. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens von Böhler liegen, soweit 
solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des 
Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände 
bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von 
Böhler nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges 
entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird Böhler in wichtigen Fällen dem 
Kunden baldmöglichst mitteilen. 

3. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen 
Kosten, bei Lagerung im Werk von Böhler mindestens jedoch ½ v.H. des 
Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Böhler ist jedoch berechtigt, nach 
Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den 
Liefergegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessener verlängerter Frist zu 
beliefern. 

V. Gefahrübergang/Abnahme 
1. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung 

an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies 
gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt.  

2. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung 
der Lieferbereitschaft auf ihn über. 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung 

entstandenen und entstehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum 
(Vorbehaltsware). Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt der 
Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne 
Warenlieferungen bereits bezahlt sind. 

2. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B. Zahlungsverzug, hat Böhler nach 
vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen Rücktritt vom 
Vertrag dar. Böhler ist berechtigt, die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu verwerten. 
Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der 
Verwertungserlös mit den Böhler vom Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 

3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbes. Pfändungen, wird der Kunde auf das 
Eigentum von Böhler hinweisen und Böhler unverzüglich benachrichtigen, damit Böhler 
seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. 

4. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu 
verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem 
Umfang an Böhler ab. Böhler ermächtigt den Kunden widerruflich, die an Böhler 

abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die 
Einzugsermächtigung erlischt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ihm gegenüber 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden oder über sein Vermögen das 
gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wird. 

5. Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgen stets für Böhler als Hersteller, jedoch 
ohne Verpflichtung für Böhler. Werden die Liefergegenstände mit anderen Böhler nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Böhler das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Werden die Liefergegenstände mit anderen, 
Böhler nicht gehörenden Gegenständen verbunden oder untrennbar vermischt, so 
erwirbt Böhler das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Liefergegenstände zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen. Ist 
bei der Verbindung oder Vermischung die Sache des Kunden als Hauptsache 
anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Kunde Böhler anteilig das Miteigentum an der 
neuen Sache überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Miteigentum für Böhler. 

6. Böhler ist verpflichtet, die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 
übersteigt; dabei obliegt Böhler die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten. 

VII. Gewährleistung 

1. Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden Böhler gegenüber die 
gesetzlichen Rechte nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu. 

2. Dem Kunden stehen Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nachgekommen ist. 

3. Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde während des 
Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der Art der 
Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache – 
steht Böhler das Wahlrecht zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder sind für den Kunden 
weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so ist der Kunde zur Minderung oder zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

4. Wird der Kunde von seinem Abnehmer oder einem Verbraucher wegen eines Mangels 
der gelieferten Ware, der bereits bei Gefahrübergang vorhanden war oder von einem 
Verbraucher als Endabnehmer reklamiert wurde, in Anspruch genommen, bleiben die 
gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Kunden gegenüber uns nach §§ 478, 479 BGB 
unberührt. 

5. Schadensersatzansprüche zu den in Ziffer IX. geregelten Bedingungen wegen eines 
Mangels kann der Kunde erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist oder Böhler die Nacherfüllung verweigert. Das Recht des Kunden zur 
Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den in Ziffer IX. 
geregelten Bedingungen bleibt davon unberührt. 

6. Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Kunden zu und sind nicht 
abtretbar. 

7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Dies gilt 
nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), 478, 479 (Lieferantenregress) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) 
längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch 
Böhler und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 

VIII. Rechtsmängel, gewerbliche Schutz- und Urheberrechte 

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder 
Urheberrechtes (im folgenden Schutzrechte) durch von Böhler gelieferte vertragsgemäß 
genutzte Produkte gegen den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haftet Böhler 
gegenüber dem Kunden wie folgt:  

2. Böhler wird nach seiner Wahl auf seine Kosten entweder ein Nutzungsrecht für das 
Produkt erwirken, das Produkt so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder 
das Produkt austauschen. Ist dies Böhler zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen 
nicht möglich, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Unter den 
genannten Voraussetzungen steht auch Böhler ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
Darüber hinaus wird Böhler den Kunden von unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.  

3. Die vorstehend genannten Verpflichtungen von Böhler bestehen nur dann, wenn der 
Kunde  Böhler über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 
schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und Böhler alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Kunde 
die Nutzung des Produkts aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen 
ein, ist er verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung keine Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.  

4. Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, sowie er die Schutzrechtsverletzung zu 
vertreten hat. Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die 
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Kunden, durch eine von Böhler 
nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom 
Kunden verändert oder zusammen mit nicht von Böhler gelieferten Produkten eingesetzt 
wird.  

5. Weitergehende Ansprüche gegen Böhler sind ausgeschlossen.  

IX. Haftung 

Wir haften für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhalten von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wird 
eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den 
vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt; jedenfalls aber auf die 
Haftpflichtsumme der von Böhler abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung (3,0 
Mio. EURO). Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf 
deren Einhaltung der Kunde vertraut hat und vertrauen durfte. 
Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz unter Berücksichtigung nachfolgender Ziff. XI.  

X. Produkthaftung  

Sofern die Produkte von Böhler in Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, 
insbesondere in die USA, weiterveräußert werden, hat der Kunde Böhler von sämtlichen 
Produkthaftungsansprüchen Dritter, soweit sie über europäische 
Produkthaftungsbestimmungen hinausgehen, freizustellen.  
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XI. Exportkontrolle 

1. Wir sind nicht verpflichtet, Lieferungen in Bezug auf solche Waren zu erbringen, die 
aufgrund ihrer Art oder ihres Verwendungszweckes oder des vorgesehenen Endverbleibes 
im Hinblick auf eine Exportkontrolle einer Genehmigungspflicht durch einschlägige 
Ausfuhrvorschriften und Embargos, insbesondere der Europäischen Union (EU), 
Deutschland bzw. anderer Mitgliedsstaaten sowie der USA, unterliegen. 

2. Exportiert der Kunde die Waren, so hat er zu überprüfen ob Exportbeschränkungen 
bestehen und sicherzustellen, dass sich die Waren nicht auf rüstungsrelevante, 
kerntechnische oder waffentechnische Anlagen und/oder Verwendungen beziehen oder 
hierfür eingesetzt werden. Ferner hat er sicherzustellen, dass die Waren nicht an 
Unternehmen und Personen, die im Rahmen eines Embargos und/oder einer 
Exportbeschränkung der Bundesrepublik Deutschland, der EU oder der USA abstrakt oder 
konkret benannt sind, weitergegeben werden und keine militärischen Empfänger hiermit 
beliefert werden. 

3. Der Kunde stellt uns von allen Schäden frei, die für uns aus der schuldhaften Verletzung 
der vorstehenden Pflichten gemäß Absätzen 1) bis 2) resultieren. 

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

4. Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen 
Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist Ertingen 

5. Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Kunden und Böhler unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und internationale 
Verträge. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

6. Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Ravensburg 
Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz zu 
verklagen. 

XIII. Salvatorische Klausel 

7. Sind oder werden einzelne Bestimmung in dieser Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, diese durch eine 
Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der nichtigen Bestimmung verfolgten Zweck am 
nächsten kommt.   




